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liehen Gerichte über das bisherige Verhalten des jugend
lichen Täters zu informieren, weil es wesentliche Einstel
lungen des Jugendlichen, vor’ allem zu Moral und Recht, 
zu Ordnung und Disziplin, widerzuspiegeln vermag. Ins
besondere gibt die Kenntnis darüber Aufschluß, ob der 
Jugendliche die Straftat trotz seiner allgemein positiven 
Einstellungen beging, sie „persönlichkeitsfremd“ war, oder 
ob sie im umgekehrten Fall seinen (negativen, labilen, un
entwickelten) .Einstellungen entsprach.

Überwiegend werden zur Klärung des bisherigen So
zialverhaltens — unter Nutzung der rationellsten Arbeits
methoden — die Quellen der Information relativ gut aus
geschöpft, zumal der Entwicklungsweg der Persönlichkeit 
jugendlicher Täter in der Regel überschaubar ist. Nach der 
Feststellung des objektiven Tatgeschehens werden Infor
mationen von solchen Bezugspersonen eingeholt, die den 
Entwicklungsverlauf und den sozialen Entwicklungsstand 
des Täters kennen: Erziehungsberechtigte, Vertreter der 
Schulen, Mitglieder der Elternvertretungen, des Arbeits
oder Jugendkollektivs sowie — in Einzelfällen — Bürger 
des Wohngebietes oder der Abschnittsbevollmächtigte der 
Volkspolizei. Dabei stehen tatbezogen folgende Fragen im 
Mittelpunkt:
— Verlief der Entwicklungsweg des Jugendlichen normal 

oder gab es im Vergleich zur überwiegenden Mehrheit 
gleichaltriger Jugendlicher Auffälligkeiten bzw. Eigen
arten i. S. des §69 StPO? Machten psycho-soziale Stö
rungen bzw. Abweichungen außergewöhnliche erziehe
rische Maßnahmen notwendig?

— Wo liegen die Ursachen für Störungen bzw. Abwei
chungen im Entwicklungsverlauf ?

— Wer kann zur Veränderung ungünstiger Entwicklungs
bedingungen beitragen? Welche Maßnahmen und Me
thoden sind geeignet?
Die Beantwortung dieser Fragen trägt entscheidend 

dazu bei, die Grundlage für eine wirksame erzieherische 
Arbeit des gesellschaftlichen Gerichts zu schaffen.

Von der Beantwortung dieser Fragen hängt ferner die 
Entscheidung des Untersuchungsorgans, des Staatsanwalts 
oder des Gerichts darüber ab, ob die Sache einem gesell
schaftlichen Gericht übergeben werden kann oder ob es 
damit — z. B. in den Fällen einer erheblichen sozialen 
Fehlentwicklung der Persönlichkeit des jugendlichen Tä
ters — objektiv überfordert ist.

Vorbereitung der Beratung

Die Beratung der gesellschaftlichen Gerichte über Straf
taten Jugendlicher trägt bewußtseinsfordernden und er
zieherischen Charakter, wenn die Bemühungen besonders 
darauf gerichtet sind, das Hineinwachsen der jugendlichen 
Persönlichkeit in die gesellschaftliche Verantwortung 
wirksam zu unterstützen. Deshalb kommt es darauf an, 
jede Beratung gründlich vorzubereiten.

Um den der Straftat zugrunde liegenden Sachverhalt all
seitig erörtern und klären (§ 7 Abs. 1 KKO und SchKO) 
und die entwicklungsbedingten Besonderheiten des Ju
gendlichen berücksichtigen zu können, ist die Kenntnis des 
sozialen Entwicklungsstandes des Jugendlichen und seiner 
Erziehungsverhältnisse notwendig (§65 Abs. 3 StGB).

Nicht in jedem Fall reichen die Aussagen darüber in 
der Übergabeentscheidung aus. Es machen sich dann er
gänzende Fragen an die Schule bzw. an den Lehrbetrieb 
nach dem Verhalten während und außerhalb des Unter
richts, der Lerneinstellung, den Leistungen, dem Schul
besuch sowie nach dem Verhältnis zwischen Elternhaus 
und Schule erforderlich.

Die Schiedskommission X Berlin-Lichtenberg führt vor 
der Beratung bei jedem Jugendlichen einen Hausbesuch 
durch, um ihn und die Eltern auf die Anforderungen in 
der Beratung vorzubereiten und sich selbst ein Bild über 
den Entwicklungsstand des Jugendlichen zu machen. Sie 
leitet daraus die erzieherische Konzeption der Beratung

ab. So spielt, jeweils abhängig von der Straftat, eine Rolle, 
auf welche Besonderheiten und Schwächen besonders ein
gegangen werden muß (Gehemmtheit, Überheblichkeit, 
Gleichgültigkeit, Willensschwäche) und an welche starken 
Seiten bzw. positiven Einstellungen anzuknüpfen ist.

Die Schiedskommission XlII Berlin-Lichtenberg for
dert den Jugendlichen mit der Einladung zur Beratung 
auf, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, die 
mit der verletzten Strafrechtsnorm Zusammenhängen.

Gute Erfahrungen macht die Schiedskommission VII 
Berlin-Biesdorf damit, daß auch bei Jugendlichen, deren 
Eltern geschieden sind, beide Elternteile bzw. der Ehe
gatte des Erziehungsberechtigten eingeladen werden. Mit 
ihnen wird über ihre Verantwortung bei der weiteren Er
ziehung des Jugendlichen gesprochen und beraten, welche 
Erziehungsbedingungen zu verändern sind.

Um die erzieherische Wirkung der Beratung zu erhö
hen, kann das gesellschaftliche Gericht weitere gesell
schaftliche Kräfte einladen (§ 9 KKO und SchKO). Positiv 
wirkt sich die Anwesenheit von Vertretern der FDJ- 
Gruppe, des Lern- oder Arbeitskollektivs aus. Damit wird 
eine größere Verbindlichkeit der Aussprache und Entschei
dung erreicht.

Für die Konfliktkommissionen wiederum ist es selbst
verständlich, daß der Lehrausbilder oder ein anderer für 
die Ausbildung des Jugendlichen verantwortlicher Mitar
beiter hinzugezogen wird. Einige Schiedskommissionen 
haben mit der Teilnahme des Klassenlehrers oder eines 
Stellvertreters des Direktors der Schule gute Ergebnisse 
erzielt.

Ergeben sich aus der Übergabeentscheidung bzw. aus 
den ergänzenden Erkundigungen und Vorbereitungen An
zeichen einer beginnenden Fehlentwicklung des Jugend
lichen oder Hinweise auf eine Betreuung der Familie durch 
die Organe der Jugendhilfe, dann werden auch Mitglieder 
der Jugendhilfekommission bzw. die zuständige Jugend
fürsorgerin zur Beratung eingeladen.

Erzieherisch wichtig ist, dem Jugendlichen die Gesell
schaftswidrigkeit seiner Straftat zu veranschaulichen. Das 
geschieht bei Körperverletzungen und Angriffen auf per
sönliches Eigentum u. a. durch Einbeziehung des Geschä
digten. Er wirkt in den meisten Fällen aktiv in der Bera
tung mit. Schwieriger ist dies mitunter bei Angriffen auf 
das sozialistische Eigentum. Aber auch da gelingt es den 
gesellschaftlichen Gerichten, z. B. durch Einbeziehung von 
Vertretern des Handels, das sozialistische Eigentum aus 
der „Anonymität“ herauszuheben. Von den Konfliktkom
missionen wird für die Fälle, in denen der durch die Straf
tat Geschädigte ein anderer Betrieb ist, von der Regelung 
des § 13 Abs. 2 KKO Gebrauch gemacht, und es werden 
Vertreter dieses Betriebes eingeladen.

Stets sollte der Straftat des Jugendlichen die gesell
schaftliche Reaktion alsbald folgen. Viele gesellschaft
liche Gerichte beachten diese Erfahrung insofern, als sie 
Strafsachen Jugendlicher unverzüglich bzw. bevorzugt be
raten. Sie wissen, daß es auf die Kontinuität des Erzie
hungsprozesses, der mit dem Bekanntwerden der Straftat 
begann, ankommt.

Beratung und Beschlußfassung

Hauptinhalt der Beratung ist die moralische Mißbilligung 
der Handlung und die Klärung der Frage: Wie will und 
wie kann der Jugendliche selbst seine Straftat wiedergut
machen? Bei ihm ist die Erkenntnis herauszubilden: meine 
gesellschaftswidrige Handlung habe ich in jedem Fall zu 
verantworten, und das erschütterte Vertrauen und die 
Achtung sind durch eigene Leistungen wiederzuerwerben. 
Diesem Ziel dient die Gestaltung der Beratung.

Der Beschuldigte ist verpflichtet, vor dem gesellschaftli
chen Gericht selbst aufzutreten (§10 Abs. 5 GGG). Es ist 
anzustreben, daß er'aktiv in der Beratung mitwirkt. Man
che Jugendliche sind gehemmt, vor einer Kommission zu


